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8) G.Nr. /118/II 6
Die Landessynod'e hat auf ihrer Tagung vom 28. No
vember bis 2. Dezember 1955 das folgende Kirchengesetz 
beschossen, das hiermit verkündet wird: 

Kirchengesetz 
vom 2. Dezember 1955 über die Lebensordnung der 

Evangeiisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

•. § 1 
Die für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche 
Deutschlands ,1955 beschlossene „Ordnung des kirch
lichen Lebens" ist als „L e b e n s o r d n u n g der Evan
gelisch-Lutheri:&chen Landeskir.ehe Meck1enburgs" für 
die Landeskirche verbindlich mit der Maßgabe, daß 

, a) für die Absdmitte 
I (Von der heiligen Taufe) 

II (Vom Dienst der Gemeinde an ihrer Jugend) 
III (Vom Le:ben der Jugend in der Gemeinde) 
die durch die Kirchengesetze vom 8. November 1951 
- Kirchliches Amtsblatt 1951 Nr. 8, Seite 32/33 -
vom 7. Mai 1953 ......: Kirchliches Amtsblatt 1953 Nr. 10, 
Seite 66/67 ·_ und vom 11. Dezember 1953 - Kirch
liches Amts,blatt 11954 Nr. 1 Seite 1 - beschlossene 
Fassung gilt, 1, 1 

b) kbsichnitt VII, Ziffer 8 folgenden Wortlaut erhält:
„Die Gewährung der Trauung Geschiedener gehört in
die Verantwortung des 2Juständigen Seelsorgers. Die
·ser kann den Kirchgemeihderat hören. Im Intere:s,se
eines gleichmäßigen kirchlichen Handelns ist föe Ent
scheidung des Pastors von der Zustimmung des
Landessuperintendenten abhängig, dieser beauftragt
gegebenenfalls einen anderen Pastor mit der Trau
ung."

§ 2

Zur Lebensordnung wird folgende Handreichung gege
ben, die ihren einzelnen Abschnitten anzufügen ist: 
Zum Abschnitt][ (von der heiligen Taüfe): 
1. Der Vollzug der Taufe i3t unabhängig von der An

meldung der Geburt des Kindes beim Standesamt.
2. Ist die Geburt beim Standesamt angemeldet, wird

bei der Ta,ufanmeldung die :standesamtliche Beschei
nigung vorgelegt.

3. Die in das Taufregister und in die Taufbescheinigung
eingetragenen Namen des Kindes mLisscn mit den im
Geburtsregister des Standesamtes eingetragenen
übereinstimmen.

,4. No.eh der Taufe \V.ird den Angehörigen ein kirch
licher Aus1.1.reis gebührenfrei ausgehändigt. Bei Na
mensänderungen auf Grund standesamtlicher Be
urkundungen ist ein neue::- Ausweis gebührenfrei 
auszustellen. Jede weitere Ausfertigung ist gebüh
renpflichtig. 

5. Sind die Voraussetzungen für die Gewährung der
Taufe erfüllt, so muß der für die Taufe zuständige
Pastor auf · Anfordern der Eltern einen Albmelde
,schein ausfertigen, sofern diese einen anderen Pastor
wünschen.

6. Wenn de,r zuständige Pastor die Gewährung der
Taufe oder die Erteilung eines Abmeldescheines
versagt oder einen Paten ablehnt, so kann Einspruch
beim· Lande:ssuperinteooenten erhoben werden. Die
ser entscheidet endgüfüg.

7. Hat ein Pastor auf Grund eines Abmeldescheines ein
Kind .ams Einer an<leren Gemeinde getauft, so hat er
dem zuständigen Pastor die für die Kirchenbuch
eintragung erforderlichen Mitteilungen zu machen.

Zum Abschnitt II (Vom Dienst der Gemeinde an ihrer 
Jugend): 

1. Ein Kind kann in der Regel nur zum Konfirmanden
unterricht zugelassen werden, wenn es bis zum
31. Juli des Konfirmationsjahres mindestens das
il4. Lebensjahr vollendet. Ausnahmen bedürfen der
Genehmigung des Landessuperintendenten.

2. Gegen die Zurück:stellung vom Konfirmanden
unterricht, die Versagung eines Abmeldescheines 
oder der Konfirmation kann beim Landess11.1per
intendenten Einspruch erhoben werden; dieser ent
scheidet en<l.gülti.g. Das gleiche gilt für ähnliche 
strittige FäUe. 

3. Zu den im Gegensatz zur Konfirmation stehenden
Veranstaltungen gehört die Jugendweihe.

4. über die erfolgte Konfirmation ist eine Bescheini
gung im kirchlichen Ausweis zu erteilen.

5. Die F1eier des silbernen und goldenen Konfirma
tionsgedächtnisses i:st zu einer guten Sitte geworden,
darf aber nich.t zu einer Wiedetholung der Konfir
.mationshandlung führen.

Zum Abschnitt V (Von der Beichte und Lossprechung): 
1. Die Beichte kann auch in der Kirche gehalten wer

den.
2. Auf die Einzelbeichtc soil schon im Konfirmanden

unterricht nachdrüddich hingewiesen werden.
:3. Findet die Beichte in einem Predigt-, Evangelisa

tions- oder Ordinationsgottesdienst statt, so kann 
,eine besondere Beichtvermahnung fortfallen, nicht 
aber das Beichtbekenntnis und die Absolution. 

Zum Abschnitt V! (Zum heiligen Abendmahl): 
1. Zum heiligen Abendrnahl kann in der Regel nur

zugehlssen werden, ,ver konfirmiert ist.
2. Um in einer anderen Kirche Beichte und Feier des

heiligen Abendmahles halten zu können, bedarf ein
Pastor der Zustimmung des zuständigen Gemeinde
pastors.
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3. Es ist erwünscht, daß jeder .daiS heilige Abendmahl
in seiner Gemeinde feiert.

4. Es ist anzustreben, daß die Abendmahlsgäste sich

vorher rechtzeitig beim Pastor anmelden, und daß
Listen der Abendmahls,gäste geführt werden.

Zum Abschnitt VII (Von christlicher Ehe und kirchlicher
Trauung):

1. Trauungen am Sonnabend soilen möglichst ver
mieden werden.

2. Voraiussetzung eil'l!er Trauung ist der Nachweis, daß
die bürgerliche Eheschließung stattgefunden hat.
Das gilt auch für Verlobte, die dem Ausland ange-
hören.

3. Das Aufgebot erfolgt in den Gemeinden, denen die
Brautleute zur Zeit :seiner Bt;stellung angehören.
Der Pastor, bei dem das Aufgebot bestellt wird, hat
die Zulässigkeit der Trauung zu prüfen und den
Pastor der anderen Gemeinde um gleichzeitiges Auf
gebot zu e11suchen. Dieser hat etwaige Tra'!.lungs
hindernis:se dem ersten mitzuteilen. Das Aufgebot
soll ein- bis dreimal stattfinden, in den hohen Festen
am 2. Feststag.

4. Wird die Trauung von Brautleuten begehrt, von
denen einer der römisch-kath.oli:schen Kirche ange
hört, so ist sie nur zulässig, wenn von beiden das
schriftliche Versprechen abgegeben wird, daß die
Kinder im evangelischen Bekenntnis erzogen wer
den. Doppeltrauungen sind unzulässig.

5. Das gleiche gilt für Trauungen von Angehörigen
von Freikirchen.

6. • Angehörige. von Sekten können nur im Ausnahme
fall mit Genehmigung des LandesS1Uperintendenten
getraut werden. Voraussetzung j.st auch hier das Ver-·
sprechen evangelischer Kindererziehung.

7. Die Tmuung geschieht nach dem in der Landes
ldrche gültigen Formular, auch dann, wenn ein n\cht
der Landeskirche angehöriger Pastor sie vornimmt.

8. Zur Trauung gehören in der Regel zwei Trauzeugen.
9. Die musikalischen Darbietungen ll1Üssen d�m gottes

dienstlichen Charakter der Trauung entsprechen.
10. Der Tag einer goldenen, diamantenen oder eisernen

Hochzeit ist rechtzeitig dem Pastor anzuzeigen und
von diesem dem Landesbischof mitzuteilen. Die vom
Pastor zu haltende Andacht darf nicht eine Wieder
holung der Trauung sein.

11. Die vollzogene Trauung ist den Eheleuten zu be
scheinigen.

Zum Abschnitt VIII (Vom Sterben des. Christen und vom
christlichen Begräbnd:s):
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1. Eine Bestattung darf nicht geschehen, bevor dem
Pastor eine Bescheirnigung des Standesbeamten über
die erfolgte .Eintragung in das Sterberegister vorge
zeigt oder die polizeiliche Genehmtgung der Bestat
tung nachgewiesen ist.
Sind Anhaltspunkte vorhanden, daß jemand eines
nichtnatürlichen Todes gestorben ist oder ist die
Leiche eines Unbekannten aufgefunden, :so darf die
Bestattung nur auf Grund schriftlicher Genehmigung
der .Staatsaniwaltschaft oder des Gerichtes erfolgen.

2. Für die kirchliche Bestattung ist der Pastor des Be
:stattungsortes zuständig. Sind mehrere Pastoren am
Ort, so entscheidet die Ordnung der Kirchgemeinde.

3. Bei Überführung einer Leiche in ein anderes Kirch
:spiel zur Bestattung bedarf e.s einer schriftlichen
Mitteilung des zuständi,gen Pastors, daß k:eine Be
denken gegen eine kirchliche Bestattung bestehen.

4. Der Verlauf der kirchlichen Bestattungsfeier richtet
sich nach dem Herkommen. Änderungen bedürfen
der Genehmigung des Oberkirchenrates. Vor Beginn
der Trauerfeier muß der Sarg geschlossen sein.

5. ·urnenbeis,etzungen erfolgen in der Regel ohne Be
teiligung der Kirche. Doch sind Ausnahmen gesrtattet
bei Überführungen in die Heimat und in denJernigen
Fällen, in denen den Angehörigen die Teilnahme an
der kirchlichen E1eier im Krematorium nicht möglich
war.

6. Es ist nicht �ulässig, aus Gründen der Kirchenzucht
Bestattungen auf den frühen Morgen oder den späten
Abend zu legen.

7. Bei einer kirchlichen Bestattung kann nach Anmel
dung beim Pastor auch ein Nichtgeistlicher nach Ab-'
schluß der kirchlichen Feier reden, sofern sich seine
Ansprac..he auf eine Würdigung des Toten be
schränkt und nichts enthält, was dem christlichen
Bekenntnis widerspricht Kurze Widmungsworte bei

· Kranzniederlegungen sind unter diesen Vorausset
zungen auch ohne Anmeldung gestattet. Eine Pflicht,
nach Abschluß des kirchlichen Aktes noch zu bleiben,
besteht für den Pastor nicht.

8. Bei einer Bestattung ohne kirchliche Mitwirkung
werden Kirchen nicht zur Verfügung gestellt. Für
Friedhofskapellen erläßt der Oberkirchenrat be
,sondere Anordnungen.

9. Bei Versagung des kirchlichen Begräbnisses. kann
beim Landessuperintendenten Einspr,uch erhoben

·werden; seine Entscheidung ist endgültig. Er kann
gegebenenfall:s einen anderen P,astor mit der Be
:stattungsteier beauftragen.

Abschnitt XI (Vom Übertritt, vcn den Folgen des Aus
tritts und von der Wiederaufnahme in die Kirche):
1. Der Übertritt in die evangelisc..h-lutherische �irche

ist n&ch erfolgter Unterweisung schriftlich vor dem
Pasfor zu erklären.

2. Der Übertritt ist in das Kirchenbuch (Konfirmanden
register)• einzutragen. Dem übergetretenen ist eine
Bescheinigung aUJszu:stellen.

3. Der Übertritt kann der Gemeinde bekanntgegeben
werden, gegebenenfalls mit Namensnennung.

4. Der Austritt aus der evangelisch-lutherischen Kirche
kann auch durch Erklärung vor dem Pastor der
Kirchgemeinde erfolgen. Der Ausgetretene erhält
von diesem eine Bescheinigung •seines Austrittes.

5. Für religionsunmündige Kinder wird der Au:stfüt
durch die Erziehungsberechtigten erklärt.

6. Es ist eine Liste der Kirchenaustritte vom Pastor zu
führen. Wird dem Pastor bekannt, daß ein Ausge
tretener in eine andere Gemeinde verzieht, so hat
er den Pastor dieser Gemeinde zu benachrichtigen.

7. Ein Antrag auf Wiedernufnahme ist an den zustän
digen Kirchgeme,inderat zu richten. Wer einen An
trag a.uf Wiederaufnahme stellt, erhält vom Pastor
darüber eine Bescheinigung und gibt seine Kirchen
aiustrittsbescheinigung zurück. Die erfolgte Wieder
aufnahme ist im Taufregi:ster und in der Liste der
Ausgetretenen zu vermerken und dem Wieder
aufgenommenen zu bescheinigen. Der Wiederaufge
nommene erhält das a:ktive kirchliche Wahlrecht
nach ·einem Jahr, das passive mach zwei Jahren zu
rück.

Zum Abschnitt XII (Von der Zucht in der Gemeinde):
il. Die kirchlichen Rechte (Patenschaftsrecht, Zulassung

zum heiligen Abendmahl, ak1ives und passives
Wahlrecht) werden Gemeindegliedern entzogen, die
ein ihrer Erziehung unterstehendes Kind nicht tau
fen lassen oder der kirchlichen Jugendunterweisung
(Christenlehre) nicht zuführen, die Kinder einer im
Gegensatz zur Konfirmation stehenden Veranstaltung
zuführen oder werbend dafür eintt'eten. D!e kirch
lichen Rechte können solchen Personen entzogen
werden, die durch öffentliche Verhöhnung des Wor-·
tes Gottes oder der Kirche oder durch anstößigen
Lebenswandel der °Gemeinde Ärgernis geben. Eine
Entziehung der kirchlichen Rechte kann auch bei
solchen geschehen, die zwar .ihren Austritt aus der
Kirche nicht rechtsgültig erklären, aber durch ihr
Verhalten einer Feindschaft gegen die Kirche un
zweideutig Ausdruck verleihen.

2. Die Rechtsentziehung geschieht durch d1en Pastor
nach Anhörung des Kirchgemeinderate.s. Ihr soll
eine .seel:sorgerliche Vermahnung vorausgehen; sie
ist dem Betroffenen schriftlich mitzuteilen, aber
nicht· öffentlich zu verkündigen. Bei Einspruch des
Betroffenen entscheidet der Landessuperintendent
endgültig. Die kirchlichen Rechte werden wieder



verliehen, wenn die versäumte lcirchliche Pflicht 
nachgeholt, bzw. das Ärgernis beseitigt und eine 
Rückwendung zur Kirche erfolgt ist. 

Anhang 

1. Taufen sind gebührenfrei. Nur bei Hau:staufen
(außer Jähtaufen) ist eine Gebühr von 5,- DM, bei
Beteiligung des Küsters von 6,- DM zu zahlen.

2. Für die Konfirmation ist eine Gebühr von 3,- DM
zu zahlen.

3. Für Beichte und Feier des heiligen Abendmahles
werden keine Gebühren erhoben. Die üblichen
Beii::ht- und Abendmahlsopfer werden hierdurch
nicht ausgeschlossen.

4. Die Gebühren für die Trauvng richten sich nach der
ö1ilichen Ordnung, betra_gen jedoch mindestens für
eine Trauung in der Kirche bzw. im Pfarrhaus
5,- DM, für eine Haustrauung 20,- DM.

5. Die kirc..lllichen Gebührer: für die Bestattung werden
nach Maßgabe der örtlichen Ordnung erhoben.

§ 3
Im Text der Ordnung des kirchlichen Lebens der Ver
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirchen Deutschlands 
sind durchgehend die Bezeichnungen Kirchenvorstand 
bzw. Dekan. Propst durch die Bezeichnungen Kirch
gemeinderat bzw. Landessuperintendent zu eTsetzen. 

§ 4
Der Oberkirchenrat wird ermächtigt, die Lebensordnung 
mit den Handreichungen zu veröffentlichen. 

§ 5
Die Lebensordnung der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirche Mecklenburgs vom 18. Juni 1931 wird aufge
hoben. 

§ 6
Dieses Kfrchengesetz tritt mit seiner Verkündung in 
Kraft. 
Schwerin, den 2. Dezember ,1955 

Der Oberkirchenrat 

Be s te 

9) /5/ Wöbbelin, vasa sacra
Geschenke. 

Von einer Frauengruppe des Gustav-Adolf-Werkes 
wurde je eine künsfü:!risch wertvolle handgearbeitete 
leinene Altardecke für die Kirchen zu Wöbbelin und 
Lüblow .ge:spendet. 
Schwerin, den 3. Januar 1956 

Der Oberkirchenrat 

Wa l t e r, 

II. Predigtmeditationen

MedUafüm für den Sonntag Estomihi über l. Kor. 13. 

Wenn. der Blick auf den Zusammenhang immer von ent
scheidender Bedeutung für die Auslegung eines Schrift
;abschnittes ist, so wird er bei diesem Text zm entschei
denden Notwendigkeit. um vor einem falschen Verstiind
ni.s geschützt zu sein. Es geht in den Kapiteln 12 hi:s 14 
des 1. Kor.-Briefes bekanntlich um die Frage nach den 
Geistes,:;aben, die in Korinth so hoch geschätzt und unter 

·denen der Glossolalie, dem Zung,enreden, von den Korin
thern der erste Platz eingeräumt wurde. Wenn Paulus
in diesem Zusammenhang von dem \,-östlicheren Weg
recdet. rl<>n er der Gemeinde zeigen will, so stellt er -
das h>i.t. Westermann in sPiner lesenswerten und anregen
rlen Behandlung die:ses Kapitels im Jahr_gang 1952 der
7,eichen der Zeit klar heraus:gearbeitet - die Agape, die
Liebe, nicht als die höhere den anderen Gaben gegen
iiber. srmrlern sie ist ihm der ent:sch.eidende Maß.sfab r1n
dem sich rH 0 '\iV::ihrheit und der Wert aller ;anderen G8ben
Prwe-ist Wohl hBben sie alle ihre Bede11tun,r im Lebf,n
der Gemeinde, Es ist schon etwas um c'ho ?:euf:'ni:s rl.es
Evangelisten, der wie mit der Stimme Gr•+t,Ps rJ;., HPr
:,;,;n m1 bewegen weiß, es ist etwas um die M;icht der
P.redi!tt und der Seelsorge, die Gotte, ver„bo,gene Ge
heimnisse dem Menschen aufzuschließen vermögen, es
ist etwas um die Kraft des Glaubens. in rl"', c'ler Herr
Relbst am Werke ist. und es ist schließlich auch 0twa.s um
nip Bereitf'chaft des Oufers, die nicht nur i-iuße,·2s Gut;
rl.ie sog2.r das eif:!Pne Leben daran,ribt. Ah<>r ;alle diese
Leistungen des Glaubens, :so entsr'be,idend unrl. wkhtig
sie im Leben einer Gemeinde sind. sind fih· sir·h ::i]Jpin
_g>e>nornmen genau so wertlo.s im UrtPil des AD0stel:s wie
11.110 Frömmigkeit. und aller Gottesdienst in lsrP1al für 
�.ich ,,rpnommen im Ucteil der Pronhet0n. 1.vertlos ist. 
GottPRrlien:st ist Totalhingaibe an den HPITn. der sich 
total an sei.rie Gemeinde hingegeben hat, ist Erweis des 
<'anzen Geh0rsams von ganzem Herzen und von ganzer 
SePlP, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. und 
Pr kann dieser .Enilleis sein, weil er aus der ganzen Gabe, 
;au, dem. irn,nzen Empfangen lebt. Dieses beides, Gottes 
ganze G;,be Rn uns. unsere ganze Hingabe an ihn und 
!1.n den Br11rlPr. aber ist Liebe im Verständni.s dieses 
K;anitels. Alles Tun dPs Glaubenis ohnP diP.se Liebe ist 
RPlbsterhöhum(, ist AbEiötterd, die sich selbst anbetet. 
A1Ie.s Tun aber, do.s in dieser LiPhe geschieht, ist Gegen
wart des Herrn und dflmit S·Pin Werk. <las er durch seine 
GPmeinde wirkt. Es gibt c'leshalb kein besonderes chri:st
li.ch0s Tun, auch di1c Liebe i.st es nicht. Sondern ;illes 
Werk ist in dieser Liebe im Herrn .geüm. ohne •sie aber 
nichtig und wertlos, weil um der Selbstehre willen ge-
schehen. - ' ' 1 ' ; : 

Deshalp ist die Liebe - und davon redet Paulus in c'len 
Versen 4 bis 7 - absolut alltiiglich. Sie tut r.-ar nichts 
Besonderes, ihr Werk geschieht im reinen Alltag, und 

doch ist es ein reines Wunder. Denn wer erfüllte jenes 
vierfache „alles", von dem der Vers 7 redet außer dem 
Einen, de:ssen Bild. wie schon ältere Ausleger gesehen 
haben, aus diesen Versen mit unüberseh\oarer Deutlich
keit uns anblickt? Wenn :schon von dem 12"anzen Kapitel, 
so gilt es doch besonders von diesen Versen, daß Paulus 
nicht ethisch, sondern christologi.sch redet. 

Die Liebe ist der gegenwärtige Herr, und darum gilt von 
ihr, daß sie bleibt (Vers 8 bis 113). Glaube wartet auf 
Schauen, Hoffnung blickt auf Erfüllung, die Predigt. die 
Erkenntnis haben es mit Wirklichkeiten zu tun, die jetzt 
noch nicht vor aller Augen liegen. Wäre es so, brcmchte 
nicht von ihnen gerpdet · z,u werden. Aber d.i.e Liebe ist 
die Wirklichkeit des Herrn selbst und darum ist sie die 
Erfüllung. auf die die Gaben warten müssen. Dabei 
werden diese nicht nur abgewertet. Auch in ihnen ist 
schon •ein Anfang wie in dem Kinde schon der Mann 
und in dem rätselhaft undeutHchen Erkennen irgendwie 
schon die Wahrheit darinnen ist. Der Herr ist gegen
wärtig und darum ist er in jeder der Gaben, die sein 
Geist wirkt, verborgen am Werke. Aber die Gaben :sind 
zugleich ein Nochnicht, sie stehen noch vor der Tiir, sie 
sind sub cruce tectum. Aber die Liebe ist die Fülle, ist 
Er selbst. Die Ausleger werden recht haben, daß Paulus 
im letzten Ver.s ,eine geprägte Formel aufnimmt, die 
ähnlich in 1. Thess, 1, 3 begegnet und die er durch den 
letzten Satz: aber die Liebe ist die größte unte1· ihnen 
ergänzt zum Zielpunkt seines Kapitels macht. Denn be
reits Bengel sagt: Gott wird nicht absolut Glaube oder 
Hoffnung, wohl aber Liebe genannt. 
Die Predigt wird der aufgewiesenen- Dreigliederung des 
Gedankenganges folgen und drei Fragen nachsinnen 
können: 
1. Worum geht es in unserem Dienst? Vielleicht daß die
Gaben der Verse 1 bis 3 für uns nicht real :sind, abPr wer
wünschte nicht den geistge,valtigen Prediger·, den ein
dringenden Seelso,r:ger, der in der Vollmacht des Herrn
handelt? Und wer wünschte sich nicht die aktive Ge
meinde, die zu Opfern bereit ist und unerschüttert für
ihren Glauben eintritt? Was solche Gaben i1:1 einer Ge
meinde bedeuten, ist uns heute wieder deutlich, Deshalb
aber werden wir gefragt: Worum geht es in unserem
Dienst? Um den Herrn oder um uns selbst und unsere
Behauptung? Hierhin gehört das Wort K. Barths (die
Auferstehung der Toten S. 48) von der schwersten Ge
richtsdrohung, von dem 1;,chärf.stcn An.griff auf die
Christenheit und ihren vermeintlichen Besitz, weil .sie
eben trotz allem, was Gott an ihr getan hat, nur die 
Christenheit ist. 
2. Wo geschieht unser Dienst? Au:f be.sonderen Höhe
punkten unseres persönlichen oder unseres kir:hlichen
Lebens, eben nur auf dem Kirchentag, oder im Alltag, wo
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der Herr ihn tat? Auf allem Alltagsdienst ruht - und 
wieder hören wir K. Barth - die leuchtende Verhei
ßung, die ihr zugesag': ist, 'vveil sie die Gemeinde des 
Herrn, des Auforstanderien, des ne,uen Adams ist. 
3. Welchen Wert hat unser Dien:st? Er geschieht gewiß
ganz in die Zeit hinein und an die Zeit gebunden. Das
ist seine Größe und seine Vorläufigkeit. Wir können nicht
jedes Lied aus einem alten G esangbuch heute mehr sin
gen und wir können nicht eine Predigt, die vor 50 Jahren
gehalten w,ur,de, heute wiederholen, Aber j eder Dienst
ist gefüllt von Ewigkeit und schafft eine unvergängliche
Frucht, wo er in dieser Liebe geschieht, die der HE;rr
selbst ist. Denn er ist de1' Aufers tandene und in seiner
Gemeinde ist sein Auferstehungsleben j etzt schon Gegen
wart.
Keine P1:�digt wird bei- diesen, Text erschöpfend sein 
können. Aber eins kann ihr gegeben werden, daß sir• in 
jenem Jetztschon und Nochnicht lebt, in  dein seine Ge
meinde mit ihm immer wieder hinaufgeht nach Jerusa
lern, damit an ihrem Sterbea jene Herrlichkeit Gottes 
vollendet werde, die an ihm, dem Herrn, vollendet ist 

Meditation för den Sonntag Invocavit üher 2. Kor, 6, 1-10 
Es ist im theologischen Gespräch der Gegenwart vielfach 
üblich geworden, von der eschatologischen Existenz des 
Glaubens zu sprechen. Was damit biblisch theologisch 
gemeint ist, kann, wenn irgendwo, dann von diesem rrext 
abgelesen werden. Der Apostel steht in der eschatologi
schen Wirklichkeit. Gott war in Christo und versöhnte 
die Welt mit .ihm selb2r �Kap. 5, 19) ,  das ist G ottes 
eschatologische Tat Da hat die neue Vollendungswelt 
a ngefangen (5 ,  1 7) ,  da ist der Auftrag erteilt, dem jetzt 
die ganze Existenz des Apostels gehört. Dieses e.schatofo
gische Heute G ottes zu bez0ugen, seine Dringl ichkeit und 
seine Ent.scheidiungsgcwalt der Gemeinde aufzuschließen, 
ist der Inhalt seiner Botschaft (Vers 1, 2) ; das ,st aber 
zugleich das G ottesgesetz, da.s sein ganzes Leben, seine 
Niederlagen wie seinen Sieg, seine Armut wie seinen 
Reichtum bestimmt. In diesem radikalen Gegensatz 
zwischen Gottes eschatologischer Tat in Christus  und 
dem scheinbar unveränderten Weiter.gang der alten 
Welt liegt der Grund jener Antinomien, in den der 
Apostel in den Versen 4 bis 10 seine eschatologische Exi
stenz entfaltet. Dabei redet er in den Versen 4 und 5 von 
dem Anti der Welt gegen den Boten der Heilstatt Got
tes, Sie häuft alles, was sie an Leiden und Verfolgung 
aufbringen kann, auf ihn, um die Unwirklic,'1keit seiner 
Botschaft zu erweisen. Oder ist es nicht offenbare 
Schwärmerei angesichts all dessen, wovon diese Verse 
reden, eine "\Veltenwende als bereits geschehen zu be
zeugen? Er redet ,sodann in den Versen 6 und 7 von 
dem Anti des Boten· ,gegen diese Welt. Er ist  mit den 
Waffen Gottes, mit seinem Schwert zur Rechten und 
seinem Schild zur Linken ausge1·üstet und kann so dem 
Anti der Welt das Anti der Weltüberwindung (Vers 6) 
entgegensetzen. Und er redet endlich in den Versen 8 
bis 1 0  von dem Anti des inneren Widerspruches, in dem 
Schein und Sein, äußeI'es Urteil und innere Wahrheit in 
seinem Leben widereinanderstehen. Dabei sind diese 
V/orte nicht  eine dogmatische Beschreibung der christ
lichen Existenz, sondern sie .sind höchst persönliches 
Zeugnis des Apostels JJegen seine Gegner, deren ab
lehnende Urteile über ihn allen äußeren Schein auf ihrer 
Seite haben, und doch setzt er ihnen sein Anti entgegen, 
weil sein Sterben ihm :zum Christus Sterben und das 
Christus Leben zu seinem Leben ihm ,geworden ist. Weil 
dieses Lebensgesetz in Christus seinen Ursprung hat, 
darum kann und darf der Apostel ihm nicht entrinnen 
wollen.  Er würde die Heilsstunde Gottes im Kreuz ver·• 
dunkeln und damit das A.rgernd.s geben, das schwerer 
wiegt als der Anstoß, den die Menschen an seinem äuße
ren Schicksal nehmen. Denn da wäre G ottes Wunder am 
Kreuz verfälscht und der Apostel wahrhaft zum Ver
führer geworden. 
Geht es aber im Lebenssc,.'licksal des Apostels um die 
Theologie des Kreuzes, dann darf auch die Predigt, so 
gewiß sie die Wahrheit der Textaussagen am Leben des 
Apor;kls erschließen und veranschaulic..11en soll, doch 
nicht rein auf dem historischen V\Tege bleiben, sondern 
wird das Christusgesetz des Lebens im Sterben als Le
ben.cigesetz seiner Gemeinde und dann auch des einzel
nen Christen aufwdsen müssen. Dabei scheint es mir 
wichtig, daß die Gleidi:setzung zwischen dem Lebens-
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gesetz des  Paulus und dem Lebensgesetz der Gemeinde 
vo1 :mgestellt wird. Der Prediger könnte sonst leid1t der 
Versuchung erliegen, Aussagen auf der Kanzel zu 
machen, die doch nicht so der Wirklic,.11keit seines und 
unseres Lebens entsprechen und damit in einem ganz 
anderen Sinne das Ärgernis zu geben, das seine Bot
schaft unglaubwürdig macht. Eine wi,chtige Hilfe für die 
persönliche Begegnung mit dem Text und für die Ab� 
wehr ,eines unwahrhaftigen Pathos ist das Lied : Es 
glänzet der Christen inwendiges Leben (Nr. 265), das 
jeder über diesen Text betend bedenken möge. Er wird 
dann vielleicht zu einer dreifachen Gliederung der Text,
gedanken kommen und von dem Auftrag (V. 1 und 2), 
von der Niedrigkeit und Ohnmacht (V. 4, 5 und 8 bis 10) 
und endlich von der Herrlichkeit und Vollmacht der Ge
meinde (V. 6, 7 und V. 8 bis ,1 0) reden. In allem ist ihr 
Weg der Weg ihres Herrn, und deshalb muß sie auf dem 
unteren Wog bleiben, damit s ie nicht sein Kreuz ver
dunkele. Hier gilt es wirklich : Zion, folge nicht der Welt. 

Mcdita.tion 

für den Sonntag Reminiscere über 1. Thess. 4., 1-7 
H. Thielicke hat in der Theolog. Ethik Bd. I den Dienst
des Gesetzes im Christenleben mit der Aufgabe eines
Hirtenhundes verglichen, der einmal die Herde um
kreist und .sfo dem Hirten zutreibt und der sodann, wenn
die Herde um den Hirten versammelt ist. an seiner Seite
ihr voranschreitet, um ihr den V/eg zu weisen. So ist
G ottes Gebot und damit alle sittliche Mahnung einmal 
Zuchtmeister auf Christum, der uns ihm zutreiben will, 
um in ihm geheiligt zu werden, und sie ist zugleich 
freundliche Vlegweis:ung Gottes, in der er selbst uns den 
Weg zeigt, auf dem wir nun in der Konkretheit des Le
bens i;:i der Heiligung ihm dienen können. Da:s Wort Hei
ligung, das betont dreimal in unserem Text begegnet (V. 3, 
4, 7), ist deshalb ein Nomen actionis , ein Wort, das nicht 
ein Sein, sondern ein Geschehen ausspricht. Dieses Ge'
schehen aber ist einmal Handeln Gottes an uns: So ist es 
durch den Apostel vermittelt an der G emeinde ge
schehen. Davon reden die ersten Verse des Textes init 
dem wiede1,holten Hinweis auf das, was die Gemeinde 
empfangen hat und was schon jetzt ihr Lebe ,:1 anfangend 
bestimmt (V. 1 , 2) .  Vnd dieses Gescheheq ist zugleich 
Handeln der Gemeit,de im Gehorsam gegen Gottes Ge
bot, wie es der Apostel in dem 2 .  Teil des Textes (V. 3 
bis 7) entfaltet. Das Wort paraggelia (V. 2), das von 
Luther als G ebot übersetzt wird, bedeutet gebietende 
Weisung und wird ' in den Evgl. immer von dem mit 
Vollmacht ergehenden Wort des Herrn gebraucht. Wo 
der Herr aber gebietet, das ist Setzung und Forderung, 
Evangelium und Gesetz �ugleich gegeben. 
Von diesen Erkenntnissen aus wird man sich nicht wun
dern dürfen, daß Paulus in den ersten Versen so allge
mein redet und es für uns offen bleibt, welche Geböte 
er im Sinne hat. Stellen wie Röm. ;1 3, 9 oder Eph. 6, 2 
mag mi;in heranziehen. Ob e,s einen festen Proselyten
katechismus mit bestimmten Geboten gegeben hat, wie 
ältere Ausleger vermuteten, muß wohl fraglich bleiben. 
Es geht dem Ap01stel in der Erinnerung an die Gebote, 
die er ihnen im Namen des Herrn - so ist das „durch" 
in V. 2 zu verstehen - ähnlich wie in Kap. 10 V. 9, 10 um 
das Christusgeschehen ,  in das sie hineingestellt sind und 
das nun konkrete Gestalt in der Wirklichkeit ihres Le
ben gewinnen will. Deshalb wird er aber auch von Vers 3 
an sehr konkret, wenn er die beiden Laster deutlich mit 
Namen nennt, die in der Gemeinde umgehen und in 
denen sie immer noch dem Heidentum ihren Zoll zahlt: 
die geschlechtliche Hemmungslosigkeit und die G ewinn
sucht. Es muß unklar bleiben, ob der Apostel bei dem 
Wort G efäß an die Ehefrau (.so nach ;jüdischem Sprach
gebrauch) oder an den eigenen Leib (griechische Rede
weise) denkt. Gemeint ist  in jedem Fall die Hemmungs
losigkeit, die selbst begehren und herrschen will und 
dabei gar nicht weiß, wie sie in Wirklichkeit getrieben 
und beherrscht wird. Um die gleiche Hemmung.sbsigkeit 
geht es aber auch im Umgang mit dem Bruder ,  der nick
sichtslos im Handel übervorteilt wird, um den eigenen 
Gewinn zu mehren. Beides gibt es auch in der Gemeinde, 
urid beides erwei.st, daß die Gemeinde dem Herrn heilig 
und z ur Heiligung gerufen ist. 
Die Predigt hat bei diesem Text die Aufgabe der Heili
gung, die nach Meinung aller Ausleger Thema dieses 
Textes ist, als „hörendes Gehorchen" deutlich Z iJ machen, 
Sie ist einersei1:s Empfangen der Gabe de,s Herrn, sie 



ist Hören auf ihn und ,sie ist zugleich Gehorchen, Hören, 
das nicht nur einen akustischen Vorgang, sondern eine 
Bestimmung des ganzen Lebe11JS bedeutet. Hier soll der 
Prediger gewiß mit viel Takt, aber auch mit absoluter 
Offenheit davon reden, was Hemmungslosigkeit und Ich
wille in der Gemeinschaft, in der Familie und in der Ge
meinschaft mit dem Mitmenschen bedeuten. Liegt nicht 
viele Ehenot auch unter Chri,;ten hier begründet, daß der 
Ichwille und nicht der Dienst am anderen die innerste 
Lebensgemeinschaft bestimmt? Und ist nicht auch der 
Christ - ·und das heißt wir alle, auch wir Prediger -� 
wenn es um das Geld geht, erstaunlich schnell zu jener 
doppelten Buchführung bereit, von der Doerne in seiner 
bekannten Meditation {F1urcht ist nicht in der Liebe 
S. 67 ff.) bereits gesprochen hat? In allem aber wird die 
Predigt Hinweis sein auf den, in dem das hörende Ge
horchen Wirklichkeit geworden und der in ihm ganz
seinem Vater und ganz seinen Brüdern gehört hat. In
ihm ist die Heili.gu.ng Gabe und Aufgabe seiner Gemeinde
zugleich. Denn sie ist nicht darin ihres Meisters Eigen
tum, daß sie von ihm höhere Grundsätze gelernt hat, 
sendern daß sein Wille in ihr geschrieht und daß sie in 
seinem Gebot zu leben anfangen kann. Auch hier können 
die Verse 10 und 11 des Liedes Nr. 262 (0 Durchbrecher
aller Banden) dem Prediger hilfreich sein.

Meditation zum Sonntag Okuli über Eph. 5, 1-9 
Es ist gemeinsame, Überzeugung aller Bearbeiter dieses 
Textes, daß in ihm so verschiedene Gedanken verbunden 
sind und daß er gegenüber dem vorhergehenden Kapitel 
so weni.g abgeschlossen ist (s. 4. 29 ff.), daß ihm kein ein
heitlicher Predigtaufbau entnommen werden kann. So 
schlägt Doerne (Furcht ist nicht in der Liebe S. 70 ff.) 
zur Auswahl vor, entweder „die Fülle des Textes homi
lienmäßig unter das Stichwort Nachfolger Gottes zu be- -
fassen, oder den Gegensatz von Einst und Jetzt (V. 8) 
zum Thema zu machen oder endlich die Verwurzelung 
des christlichen Ethos in der Liebestat Christi (V. lf.) in 
den Mittelpunkt zu stellen." In dieser Verlegenheit, die 
tatsächlich beim ernten Lesen des Textes sich einstellt, 
hilft nur der Blick ·auf die Zuordnung im Kirchenjahr. 
Bekanntlich sind die altkirchlichen Lesungen der Sonn
tage in den Fasten nicht als Passionstexte ausgewählt, 
sondern spiegeln die Vorbereitung der Taufbewerber 
auf die in der Osternacht stattfindende Taufe wider. 
Deswegen bezeugt das alte Evangelium dieses Sonntags 
Okuli Christus als den Dämonenbesieger und deswegen 
geht es hier um den Gegensatz von Licht und Finsternis, 
der durch die Taufe im Christenleben gesetzt wird. 
Finsternis ist alles Leben in der Unreinheit des Worte 
wie der Taten, Lfcht aber i-st Leben in der Danksagung, 
wobei nicht nur an das Danksagen der Worte, sondern 
an das Dankopfer des ganzen Lebens gedacht ist. Diese.s 
neue in der Tauife gesetzte Leben aber ist Nachfolge, wo-

bei, wie Michaelis im Theol. Wb Bd. IV gezeigt hat, das 
Moment des Gehorsams, nicht das der Nachahmung 
im Vordergrund steht. Wenn bei Paulus singulär von 
Gottes Nachfolge geredet wird, so erklärt sich dieser 
zuerst befremdliche Ausdr'uck in der Verbindung mit 
dem nachfolgenden 2. Vers, in dem diese Nachfolge so
gleich als Verwirklichung der Liebe Clu:istus erläute,rt 
wird. Dabei wird zu beachten sein, daß Christus gewiß 
auch als der Heilsmittler. aber vor allem als der An
fänger einer neuen Menschheitslink .gesehen wird. Ge
tauft sein heißt in die neue Christuswirklichkeit hinein
versetzt sein und muß deshalb als Lebenswirklichkeit 
des Christen sichtbar werden. Deshalb gilt es, der Fin
sternis der Vergangenheit sich abzuwenden und dem 
Licht, das gekommen ist, ja in dem :sie schon darinnen 
sind, Raum zu geben. 
Die Predigt wird in dies·en Aussagen ihren Ausgangs
punkt nehmen und das, was der Apostel .seiner Ge
meinde als Selbstverständlichkeit hinstellt, der herutigen 
Gemeinde zur Frage nach der Lebensverwandlung 
machen. Diese Lebensverwandlung aber muß bedeuten: 
eine neue Z u e h t i n de n W o r t e n , eine n e u e 
K l a r h e i t i m U r t e i 1 e n , eine· n e u e G e m e i n -
s c h a f t i m  L e b e n .  Im ersten Gedankengang. wird 
die Predigt vor allem die Verse 3 bis 5 auswerten. Dabei 
ist zu bedenken, daß Vers 3 besser übersetzt wird: 
Hurerei aber und Unreinigkeit oder Habsucht soll nicht 
einmal unter euch genannt werden. Es geht nicht erst um 
Taten, sondern schon um die ,Vorte; die in der Ge
meinde keinen Raum haben dürfen. Schon daran, wovon 
in ihr ,geredet wird, -zeigt es sich, ob sie dem Herrn an
gehört, nicht erst an dem, was in ihr geschieht. Von der 
neuen Klarheit im Urteilen redet Vers 6. Die Gemeinde, 
die dem Herrn gehört, fällt nicht auf jedes Wort herein, 
das in ihr lebendig wird. Sie hat gelernt, die Geister zu 
unterscheiden und ist darin gegen die Verführer gefeit. 
Endlich der 3. Gedankengang (die neue Gemeinschaft im 
Leben) wird die Aussagen des Verses 9 am Leben des 
Herrn {Vers 2) aufschließen. Unreinheit und Verführung 
leben von der Lüge und zerstören deshalb die Gemetn
schaft. Der Herr aber ist die Wahrheit und deshalb gibt 
es nur in ihm den Weg zur Gemeinschaft. 
Wenn von dieser Wahrheit und Gemeinschaft unter uns 
so wenig oder vielleicht auch gar nichts zu sehen ist, 
dann ist das keine Anklage gegen ihn, der eben auch 
nichts an der Welt habe bessern können, dann ist das 
eine Anklage gegen uns und unseren Ungehorsam. Des
halb muß die Predigt in jedem Satz ein Ruf zu ihm und 
zu seinem Neuschaffen sein. Daß wir täglich wieder in 
unsere Taufe kreuchen, darum geht e.s und de.shalb gilt 
die Antithese des V,erses 8 für uns nur in dem ständigen 
Gebet: Erneure mich, o ewiges Licht. 

Lippo l d  
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